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Stadt- und Landkreise 

und kreisangehörige Städte mit  

einem Jugendamt in Baden-Württemberg  

 

„Jugend mit Chancen“ – regional geförderte ESF-Projekte 

Träger von Projekten der Jugendberufshilfe BW 

Fachkräfte von Projekten der Jugendberufshilfe BW 

Jugendsozialarbeiter/innen an Schulen 

Wohnheime für junge Menschen 

 

Liga und Landesverbände der freien Wohlfahrtspflege 

in Baden-Württemberg 

Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Baden-Württemberg  

Landesverbände der Jugendsozialarbeit 

Fachorganisationen der außerschulischen Jugendbildung 

 

Regionaldirektion Baden-Württemberg der 

Bundesagentur für Arbeit 

Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg 

 

Landkreistag Baden-Württemberg 

Städtetag Baden-Württemberg 

Gemeindetag Baden-Württemberg 

 

 

 

Reform des SGB II – Förderung schwer zu erreichender junger Menschen 

im Rahmen des neuen § 16h SGB II 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum 1. August 2016 hat der Gesetzgeber mit § 16h SGB II eine neue Regelung 

bezüglich der Förderung schwer zu erreichender junger Menschen getroffen. 

Durch intensive berufsbezogene Förderung sollen diese jungen Menschen eine 

schulische oder berufliche Qualifikation abschließen oder auf andere Weise ins 

Arbeitsleben einmünden. 



 
Aktenzeichen: 453.900.020 

08. August 2016 

Seite 2 Die neue Vorschrift sieht bei der Gestaltung von Leistungen verbindlich die Ab-

stimmung zwischen der Agentur für Arbeit und dem örtlich zuständigen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe vor. 

 

Im Vorfeld der Gesetzesreform hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les das Bundesprogramm „RESPEKT – Pilotprogramm für schwer zu erreichen-

de junge Menschen“ auf den Weg gebracht. Seit Januar 2016 erproben – mit 

Beschluss des Deutschen Bundestages – insgesamt 23 Projekte Hilfen und 

Angebote im Sinne des § 16h SGB II. Davon sind 10 Projekte in Baden-

Württemberg angesiedelt. 

 

Das KVJS-Landesjugendamt hat die Kontaktdaten der in Baden-Württemberg  

eingerichteten Projekte in beiliegender Liste zusammengestellt. Für weitere In-

formationen und für die Beratung bei der Projektentwicklung und der örtlichen 

Abstimmung steht Ihnen Herr Pchalek unter der Telefonnummer: 0711/6375441 

und der Mailadresse Andreas.Pchalek@kvjs.de gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Roland Kaiser 
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